
 Bezirksamt Pankow von Berlin      Berlin,  September 2oo5  
Abt. Jugend, Schule und Sport     Bearbeiter: Jug 1150 / Hr. Rohling 
Allgemeine Förderung junger Menschen und Familien Email: Jug1150@ba-pankow.verwalt-

berlin.de 
        Telefon: 9(0)295 - 3649 

Fax: 9(0)295 - 3711     
 

 
 
 

Handreichung  
zum Anspruch auf ALG II (SGB II )  

im Wirkungskreis 
des Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög) und des SGB III 

für die KollegInnen des Jugendamtes 
 

Die Handreichung bezieht sich auf Ansprüche junger Menschen auf das Arbeitslo-
sengeld II. Diese Ansprüche erschließen sich aus dem Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz (Bafög) und dem Drittem Sozialgesetzbuch (SGB III). In der 
Handreichung sind die anspruchsbegründenden Gesetzesgrundlagen fett 
markiert. Kommentare  sind entweder mit Pfeilen versehen und fett markiert 
oder sie sind als Fußnote erkenntlich bzw. sind sie mit einem Quellenverweis 
versehen. 
 
 
ALG II erhalten  

• Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren,  
• die erwerbsfähig sind und dem Arbeitsmarkt 3 Stunden täglich zur Verfügung 

stehen,  
• bedürftig sind und  
• ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der BRD haben. 

 
Anspruchsvoraussetzung 
„Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt … und den Lebensunterhalt der 
mit ihm in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen nicht oder nicht ausrei-
chend decken kann (§ 9 Abs. 1 S. 1 SGB II) … „vor allem nicht aus dem zu be-
rücksichtigenden Einkommen und Vermögen“(§ 9 Abs. 1 S. Nr. 2 SGB II). 
 

Daraus ergibt sich: 
• ALG II ist eine bedarfsabhängige Leistung, 
• und wird nicht von der Verfügbarkeit für den Arbeitsmarkt mit mehr als 14,9 Wo-

chenarbeitsstunden abhängig gemacht = man muss nicht „arbeitslos“ sein, 
sondern bedürftig (im ALG I gilt diese Regelung noch), 

• dabei ist unerheblich, ob diese versicherungspflichtig Beschäftigte, oder Selbst-
ständige, Freiberufler oder Ich - AG‘ler sind. 

• Es ist sogar ein ALG I und ALG II –Doppelbezug möglich (große Familie, kein 
ausreichendes ALG, daher ergänzende ALG II - Leistungen) 

• ALG II wird auch an Personen gezahlt, die ihre Arbeitskraft wegen einem wich-
tigen Grunde nicht einsetzen müssen, z.B. wegen Kindererziehung, Krankheit, 
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Schüler und Auszubildende (ohne BAföG - Ansprüche), Pflege von Angehöri-
gen...1 

 
 
SGB II - Grundsicherung für Arbeitsuchende - 
Kapitel 2 - Anspruchsvoraussetzungen 
§ 7 / Berechtigte 
(1) Leistungen nach diesem Buch erhalten Personen, die  
1. das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
2. erwerbsfähig sind, 
3. hilfebedürftig sind und 
4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben, 
(erwerbsfähige Hilfebedürftige). Ausländer haben ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesre-
publik Deutschland und erhalten Leistungen nach diesem Buch, wenn die Voraussetzungen nach 
§ 8 Abs. 2 vorliegen; dies gilt nicht für Leistungsberechtigte nach § 1 des Asylbewerberleistungsge-
setzes. Aufenthaltsrechtliche Bestimmungen bleiben unberührt. 
 
(2) Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Bedarfs-
gemeinschaft leben. Dienstleistungen und Sachleistungen werden ihnen nur erbracht, wenn da-
durch  
1. die Hilfebedürftigkeit der Angehörigen der Bedarfsgemeinschaft beendet oder verringert, 
2. Hemmnisse bei der Eingliederung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen beseitigt oder vermindert 
werden. 
 
(3) Zur Bedarfsgemeinschaft gehören  
1. die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, 
2. die im Haushalt lebenden Eltern oder der im Haushalt lebende Elternteil eines minderjährigen, 
unverheirateten erwerbsfähigen Kindes und der im Haushalt lebende Partner dieses Elternteils, 
3. als Partner der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen 
a) der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte, 
b) die Person, die mit dem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in eheähnlicher Gemeinschaft lebt, 
c) der nicht dauernd getrennt lebende Lebenspartner, 
4. die dem Haushalt angehörenden minderjährigen unverheirateten Kinder der in den Nummern 1 
bis 3 genannten Personen, soweit sie nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen die Leistun-
gen zur Sicherung ihres Lebensunterhalts beschaffen können. 
 
(4) Leistungen nach diesem Buch erhält nicht, wer für länger als sechs Monate in einer stationären 
Einrichtung untergebracht ist oder Rente wegen Alters bezieht. 
 
(5) Auszubildende, deren Ausbildung im Rahmen des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes oder der §§ 60 bis 62 des Dritten Buches dem Grunde nach förde-
rungsfähig ist, haben keinen Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts. In besonderen Härtefällen können Leistungen zur Sicherung des 
Lebensunterhalts als Darlehen geleistet werden. 

                                            
1 Folien zum SGB II von Harald Thomé 
Referent für Arbeitslosen- und Sozialhilferecht 
www.harald-thome.de  
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(6) Absatz 5 findet keine Anwendung auf Auszubildende, 
1. die auf Grund von § 2 Abs. 1a des Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
keinen Anspruch auf Ausbildungsförderung oder auf Grund von § 64 Abs. 1 
des Dritten Buches keinen Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe haben 
oder 
2. deren Bedarf sich nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes oder nach § 66 Abs. 1 Satz 1 des Dritten Buches bemisst. 

 
 
§ 7 SGB II Absatz 6 beschreibt somit die Ausnahme vom 
Grundsatz des Ausschlusses von Leistungen, die in 
§ 7 Abs. 5 SGB II beschrieben sind. 
In § 2 Bundesausbildungsförderungsgesetz (Bafög) ist ge-
regelt, welche Schulformen die Ausnahme bilden (siehe un-
ten), § 12 Bafög beschreibt den Bedarf für SchülerInnen.  
Demnach haben SchülerInnen bzw. Auszubildende, die im 
eigenen Wohnraum wohnen und die dem Grunde nach Ba-
fög berechtigt sind,  bei denen aber die auswärtige Unter-
bringung (eigene Wohnung) nicht anerkannt werden kann, 
Anspruch auf ALG II. Maßgebend ist hier der Bescheid des 
Bafög-Amtes. Dieser muss nach § 12 Abs. 1 Bafög be-
schieden sein. Aufgrund der Komplexität der Gesetzes-
grundlage ist im Einzelfall eine Verständigung mit dem Ba-
fög-Amt nötig. 
In gleicher Weise verhält sich es bei jungen Menschen, die 
im eigenen Wohnraum wohnen, sich in einer Ausbildung 
oder aber die sich in berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahmen befinden und deren materielle Hilfen nach dem 
SGB III nicht den Gesamtbedarf abdecken. Vergleiche hier-
zu § 64 Abs. 1 und § 66 Abs.1 Satz 1 SGB III. Hier ist im 
Einzelfall die zuständige Agentur für Arbeit zu kontaktieren. 
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Bundesausbildungsförderungsgesetz
Abschnitt I: Förderungsfähige Ausbildung2

§ 2 Ausbildungsstätten 
 
1) Ausbildungsförderung wird geleistet für den Besuch von 1. weiterführenden 
allgemeinbildenden Schulen und Berufsfachschulen, einschließlich der Klas-
sen aller Formen der beruflichen Grundbildung, ab Klasse 10 sowie von Fach- 
und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung nicht voraussetzt, wenn der Auszubildende die Voraussetzungen des Ab-
satzes 1a erfüllt, 3
2. Berufsfachschulklassen und Fachschulklassen, deren Besuch eine abge-
schlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt, sofern sie in einem zumindest 
zweijährigen Bildungsgang einen berufsqualifizierenden Abschluß vermitteln,  
3. Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung voraussetzt,  
4. Abendhauptschulen, Berufsaufbauschulen, Abendrealschulen, Abendgymnasien 
und Kollegs,  
5. Höheren Fachschulen und Akademien,  
6. Hochschulen.  
Maßgebend für die Zuordnung sind Art und Inhalt der Ausbildung. Ausbildungsförde-
rung wird geleistet, wenn die Ausbildung an einer öffentlichen Einrichtung - mit Aus-
nahme nichtstaatlicher Hochschulen - oder einer genehmigten Ersatzschule durchge-
führt wird.  
(1a) Für den Besuch der in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Ausbildungsstätten 
wird Ausbildungsförderung nur geleistet, wenn der Auszubildende nicht bei 
seinen Eltern wohnt und 
1. von der Wohnung der Eltern aus eine entsprechende zumutbare Ausbil-
dungsstätte nicht erreichbar ist,  
2. einen eigenen Haushalt führt und verheiratet ist oder war,  
3. einen eigenen Haushalt führt und mit mindestens einem Kind zusammenlebt.  
Die Bundesregierung kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates bestimmen, dass über Satz 1 hinaus Ausbildungsförderung für 
den Besuch der in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Ausbildungsstätten auch in Fäl-
len geleistet wird, in denen die Verweisung des Auszubildenden auf die Woh-
nung der Eltern aus schwerwiegenden sozialen Gründen unzumutbar ist. 4
(2) Für den Besuch von Ergänzungsschulen und nichtstaatlichen Hochschulen wird 
Ausbildungsförderung nur geleistet, wenn die zuständige Landesbehörde anerkennt, 
dass der Besuch der Ausbildungsstätte dem Besuch einer in Absatz 1 bezeichneten 
Ausbildungsstätte gleichwertig ist. Die Prüfung der Gleichwertigkeit nach Satz 1 er-

                                            
2 Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung 
(Bundesausbildungsförderungsgesetz - BAföG) 
vom 26. August 1971 (BGBl. I S. 1409), in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Juni 1983 (BGBl. 
I S. 645,  ber. 1680), zuletzt geändert durch das 21 BAföGÄndG vom 2. Dezember 2004 (BGBl. I S. 
3127) 
3 Nachweis wäre in diesem Fall ein manueller Ablehnungsbescheid nach § 2 Abs. 1 in Verbindung mit 
§ 1a Bafög (siehe Anlage). 
Für § 2 Abs. 2 Bafög (Berufsfachschulklassen und Fachschulklassen) gibt es einen Computerbe-
scheid. Grundbedarf max. 192 € nach § 12 Abs. 1 Bafög und diesem Hinweis, dass ergänzende Leis-
tungen Sozialgeld / Alg II beantragt werden kann (siehe Anlage). 
4 Diese Rechtsverordnung ist derzeit von der Bundesregierung nicht erlassen. Das bedeutet, dass ein 
Widerspruchsverfahren zwar grundsätzlich möglich ist, aber keine Aussicht auf Erfolg haben wird. 
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folgt von Amts wegen im Rahmen des Bewilligungsverfahrens oder auf Antrag der 
Ausbildungsstätte.  
(3) Das Bundesministerium für Bildung und Forschung kann durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, daß Ausbildungsförderung geleistet 
wird für den Besuch von  
 
1. Ausbildungsstätten, die nicht in den Absätzen 1 und 2 bezeichnet sind, 
2. Ausbildungsstätten, an denen Schulversuche durchgeführt werden, wenn er dem 
Besuch der in den Absätzen 1 und 2 bezeichneten Ausbildungsstätten gleichwertig 
ist. 
(4) Ausbildungsförderung wird auch für die Teilnahme an einem Praktikum geleistet, 
das in Zusammenhang mit dem Besuch einer der in den Absätzen 1 und 2 bezeich-
neten oder nach Absatz 3 bestimmten Ausbildungsstätten gefordert wird und dessen 
Inhalt in Ausbildungsbestimmungen geregelt ist. Wird das Praktikum in Zusammen-
hang mit dem Besuch einer in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Ausbildungsstätte gefor-
dert, wird Ausbildungsförderung nur geleistet, wenn der Auszubildende nicht bei sei-
nen Eltern wohnt. 
(5) Ausbildungsförderung wird nur geleistet, wenn der Ausbildungsabschnitt mindes-
tens ein Schul- oder Studienhalbjahr dauert und die Ausbildung die Arbeitskraft des 
Auszubildenden im allgemeinen voll in Anspruch nimmt. Ausbildungsabschnitt im 
Sinne dieses Gesetzes ist die Zeit, die an Ausbildungsstätten einer Ausbildungsstät-
tenart einschließlich der im Zusammenhang hiermit geforderten Praktika bis zu ei-
nem Abschluß oder Abbruch verbracht wird. 
(6) Ausbildungsförderung wird nicht geleistet, wenn der Auszubildende  
1. Unterhaltsgeld nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch erhält, 
2. Leistungen nach den Regelungen der Länder über die Förderung des wissen-
schaftlichen und künstlerischen Nachwuchses oder von den Begabtenförderungs-
werken erhält, 
3. als Beschäftigter im öffentlichen Dienst Anwärterbezüge oder ähnliche Leistungen 
aus öffentlichen Mitteln erhält oder  
4. als Gefangener Anspruch auf Ausbildungsbeihilfe nach den §§ 44, 176 Abs. 4 des 
Strafvollzugsgesetzes hat. 
 
 
Abschnitt III: Leistungen
§ 12 Bedarf für Schüler 
(1) Als monatlicher Bedarf gelten für Schüler 
1. von Berufsfachschulen und Fachschulklassen, deren Besuch eine abge-
schlossene Berufsausbildung nicht voraussetzt, 192 Euro,  
2. von Abendhauptschulen, Berufsaufbauschulen, Abendrealschulen und von Fach-
oberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung voraus-
setzt,  348 Euro. 
(2) Als monatlicher Bedarf gelten, wenn der Auszubildende nicht bei seinen Eltern 
wohnt, für Schüler 
1. von weiterführenden allgemein bildenden Schulen und Berufsfachschulen sowie 
von Fach- und Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung nicht voraussetzt, 348 Euro,  
2. von Abendhauptschulen, Berufsaufbauschulen, Abendrealschulen und von Fach-
oberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung voraus-
setzt,  417 Euro. 
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Satz 1 Nr. 1 gilt nur, wenn die Voraussetzungen des § 2 Abs. 1a Satz 1 oder einer 
nach § 2 Abs. 1a Satz 2 erlassenen Verordnung erfüllt sind. 
(3) Soweit Mietkosten für Unterkunft und Nebenkosten nachweislich einen Betrag 
von  52 Euro übersteigen, erhöht sich der Bedarf nach Absatz 2 um bis zu monat-
lich 64 Euro.  
(3a) Ein Auszubildender wohnt auch dann bei seinen Eltern, wenn der von ihm be-
wohnte Raum im Eigentum der Eltern steht.  
(4) Bei einer Ausbildung im europäischen Ausland werden Schülern von Gymnasien 
und von Berufsfachschulen innerhalb eines Kalenderjahres die notwendigen Auf-
wendungen für vier Hin- und Rückfahrten zu der Ausbildungsstätte geleistet. 
 
 
 
 
 

SGB III  
Arbeitsförderung - Viertes Kapitel / Leistungen an Arbeitnehmer 

Fünfter Abschnitt / Förderung der Berufsausbildung 
 

• § 64 / Sonstige persönliche Voraussetzungen 
(1) Der Auszubildende wird bei einer beruflichen Ausbildung nur gefördert, 
wenn er 
1. außerhalb des Haushaltes der Eltern oder eines Elternteils wohnt und 
2. die Ausbildungsstätte von der Wohnung der Eltern oder eines Elternteils aus 
nicht in angemessener Zeit erreichen kann. 
Die Voraussetzung nach Nummer 2 gilt jedoch nicht, wenn der Auszubildende 
1. das 18. Lebensjahr vollendet hat, 
2. verheiratet ist oder war, 
3. mit mindestens einem Kind zusammenlebt oder 
4. aus schwerwiegenden sozialen Gründen nicht auf die Wohnung der Eltern oder 
eines Elternteils verwiesen werden kann. 

 
(2) Der Auszubildende wird bei einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme 
nur gefördert, wenn die Maßnahme zur Vorbereitung auf eine Berufsausbildung 
oder zur beruflichen Eingliederung erforderlich ist und seine Fähigkeiten erwarten 
lassen, dass er das Ziel der Maßnahme erreicht. 

 
 

• § 66 / Bedarf für den Lebensunterhalt bei berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahmen 

(1) Bei Unterbringung im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils wird bei 
einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme der jeweils geltende Bedarf 
für Schüler nach § 12 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesausbildungsförderungsgeset-
zes zugrunde gelegt. 
(2) Bei Unterbringung mit voller Verpflegung in einem Wohnheim oder einem Inter-
nat werden als Bedarf für den Lebensunterhalt die amtlich festgesetzten Kosten für 
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Verpflegung und Unterbringung zuzüglich 80 Euro monatlich für sonstige Bedürf-
nisse zugrunde gelegt. 

(3) Bei Unterbringung außerhalb des Haushalts der Eltern oder eines Elternteils, 
ausgenommen bei Unterbringung mit voller Verpflegung in einem Wohnheim oder 
Internat wird als Bedarf für den Lebensunterhalt der jeweils geltende Bedarf für 
Schüler nach § 12 Abs. 2 Nr. 1 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes zugrun-
de gelegt; § 12 Abs. 3 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes gilt entspre-
chend. 
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